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   Tischvorlage DS 2010/221 
   Amt für Schule, Jugend, Sport 

Thomas Ritsche 
Ute Spanninger 
(Stand: 15.06.2010) 

Verwaltungsausschuss 
öffentlich am 14.06.2010  
 

  Mitwirkung: 
 
Schülerrat 
 
Aktenzeichen: 453.138.07 

 
 

Annahme von Sponsorengeldern 
- Summerbang 2010  
- Ferienprogramm 2010 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Annahme der folgenden Sponsorengelder für das Summerbang 2010 werden 
genehmigt: 
 
OberschwabenHallen Ravensburg GmbH      820,00 € 
RavensBuch GmbH         500,00 € 
Bekleidungshaus Bredl      1.100,00 € 
Technische Werke Schussental       700,00 € 
Kreissparkasse Ravensburg        800,00 € 

2. Die Annahme der folgenden Sponsorengelder für das Ferienprogramm 2010 
werden genehmigt: 
 
Firma Trend Reischmann        500,00 € 
Technische Werke Schussental       500,00 € 
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Sachverhalt: 

1. Zur (Mit-)finanzierung der Veranstaltung "Summerbang" haben die im 
Beschlussvorschlag genannten Firmen ihre Unterstützung in Form von Spon-
soringgeldern zugesagt: 
 

− OberschwabenHallen Ravensburg GmbH     820,00 € 
− RavensBuch GmbH        500,00 € 
− Bekleidungshaus Bredl    1.100,00 € 
− Technische Werke Schussental      700,00 € 
− Kreissparkasse Ravensburg       800,00 € 

 
Die Gegenleistung der Stadt Ravensburg sind Nennung der Partner auf 
Eintrittskarten, Flyern, Plakaten sowie auf der Homepage. 
 
Im Hinblick auf die Zuwendung wird über die oben genannten Leistungen 
hinaus keinerlei Vorteil zugesagt oder in Aussicht gestellt. Es wurden keine 
Nebenabreden getroffen, die über das schriftlich Festgestellte hinausgehen. 
 

2. Zur (Mit-)finanzierung der Broschüre für das Ferienprogramm haben die im 
Beschlussvorschlag genannten Firmen ihre Unterstützung in Form von Spon-
soringgeldern zugesagt: 
 

− Firma Trend Reischmann       500,00 € 
− Technische Werke Schussental      500,00 € 

 
Die Gegenleistung der Stadt Ravensburg ist eine Anzeige in der Ferienpro-
grammbroschüre im Format 13 cm x 13 cm, 4-farbig, Auflage 7.500 Stück. 
 
Im Hinblick auf die Zuwendung wird über die oben genannten Leistungen hin-
aus keinerlei Vorteil zugesagt oder in Aussicht gestellt. Es wurden keine Ne-
benabreden getroffen, die über das schriftlich Festgestellte hinausgehen. 


